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Sammelstelle Bannholz 
 
 
Liebe Kundin, Lieber Kunde 
 
Vermehrt müssen wir feststellen, dass uns am Freitag Nachmittag bei der Sammelstelle 
Bannholz Material abgegeben wird, das nicht dorthin gehört. Es handelt sich dabei meist 
um Hauskehricht oder Sonderabfälle.  
 

Zur Erinnerung was, wie, wo entsorgt wird: 
 
Hauskehricht:  
Hauskehricht sind Abfälle aus Wohnungen und Umgebung. Diese Abfälle sind am offiziellen Keh-
richtstandplatz mittels Gebührensäcken oder -marken bereitzustellen. Der Hauskehricht wird in 
Hinterkappelen zweimal wöchentlich abgeholt, im übrigen Gemeindegebiet einmal wöchentlich.  
Diese Abfälle werden nicht bei der Sammelstelle Bannholz entgegengenommen. 
 
Brennbares und nicht brennbares Sperrgut:  
Unter brennbaren Sperrgut werden sperrige, brennbare Abfälle wie Möbel, Teppiche, Betten, Mat-
ratzen, unhandliche Verpackungen, grosse Sportgeräte (Surfbretter, Skis und ähnliches), Liege-
stühle, Holzabfälle wie Bretter, Glas verstanden. Es handelt sich um Abfälle, die wegen ihrer Sper-
rigkeit nicht in die üblichen Behälter passen. Das Material wird wöchentlich mit dem Hauskehricht 
abgeführt. Zudem kann es jeden Freitag Nachmittag bei der Sammelstelle Bannholz abgegeben 
werden. Die Entsorgung des brennbaren Sperrguts ist kostenpflichtig; der Ansatz pro Stück beträgt 
Fr. 4.00 (zwei Gebührenmarken). 
Nichtbrennbares Sperrgut ist metallisches Altmaterial wie Velos, Stahlmöbel, Drahtgeflechte etc. 
Das Altmaterial wird ein bis zweimal jährlich getrennt abgeführt oder kann jeden Freitag Nachmittag 
bei der Sammelstelle Bannholz abgegeben werden.  
Kein Sperrgut sind elektrische und elektronische Geräte (vorgezogene Entsorgungsgebühr – 
Rückgabe an Verkaufsstelle).  
 
Papier:  
Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Telefonbücher, Karton, Wellpappen wird viermal jährlich abge-
holt. Das Papier kann auch bei den Sammelstellen: Primarschulhaus Kappelenring, Hinterkappelen 
und Parkplatz Gemeindeverwaltung Wohlen entsorgt werden.   
 
Sonderabfälle:  
Farben, Verdünner, Lösungsmittel, Gifte, Medikamente. In Originalverpackung oder in dichten, 
deutlich angeschriebenen Gebinde in die Verkaufsläden oder an die Sonderabfallsammlung beim 
Kipferhaus in Hinterkappelen am 1. Samstag im November abgeben. 
Es handelt sich hier um umweltgefährdende Stoffe, die wir in der Sammelstelle Bannholz nicht 
entgegennehmen dürfen. 
 

Wir bitten Sie uns aktiv bei der Abfallentsorgung zu unterstützen. Gemeinsam können wir 
die Abfallkosten im Griff behalten. Der beste Abfall ist noch immer jener, der gar nicht ent-
steht. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis. 
 
Gemeindebetriebe Wohlen 
 
Beachten Sie bitte unsere Publikationen im 'Gemeindeblatt' und 'Anzeiger Region Bern'. 


